
Benutzungsordnung 
für den Kindergarten der Gemeinde Jungingen 

 
 
 

§ 1 
Aufgabe des Kindergartens 

 
Der Kindergarten hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu 
unterstützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote fördert er die körperliche, geistige und 
seelische Entwicklung des Kindes. 
 
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im Kindergarten orientieren sich die Mitar-
beiter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der Kleinkindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Erfahrungen aus der praktischen Ar-
beit in der Tageseinrichtung. 
 
Die Kinder lernen dort frühzeitig den gruppenbezogenen Umgang miteinander und werden zu 
partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. 
 
Die Erziehung im Kindergarten nimmt auf die durch die Herkunft der Kinder bedingten unter-
schiedlichen sozialen, weltanschaulichen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht. 
 
 

§ 2 
Aufnahme 

 
1. In den Kindergarten werden Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt aufgenom-

men.  
 
2. Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit möglich, in gemeinsamen Gruppen er-

zogen. Dabei wird berücksichtigt, dass sowohl den Bedürfnissen der behinderten als auch 
der nicht behinderten Kinder Rechnung getragen wird. 

 
3. Über die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der vom Träger erlassenen Aufnah-

mebestimmungen die Leitung des Kindergartens. 
 
4. Jedes Kind wird vor der Aufnahme im Kindergarten ärztlich untersucht. Hierfür muss die Be-

scheinigung nach Anlage 1 vorgelegt werden.  
 

Es wird empfohlen, von der nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen kos-
tenlosen Vorsorgeuntersuchung für Kinder von Versicherten Gebrauch zu machen. Maßgeb-
lich für die Aufnahme ist je nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme die 
letzte ärztliche Untersuchung (U1 bis U9). 
 
 
 

5. Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach einem Aufnahmegespräch, bei dem die Eltern die 
Möglichkeit haben, Einblicke in die pädagogische Konzeption der Einrichtung zu nehmen. 
Vor dem ersten Kindergartenbesuch müssen der unterzeichnete Anmeldebogen (Anlage 2) 
mit beigefügter Einzugsermächtigung sowie die Bescheinigung über die ärztliche Untersu-
chung (Anlage 1) vorliegen. 

 
6. Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes im Kindergarten, die Schutzimpfungen ge-

gen Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung vornehmen zu lassen. 



§ 3 
Abmeldung / Kündigung 

 
1. Die Abmeldung kann nur auf das Ende eines Monats erfolgen. Sie ist mindestens vier Wo-

chen vorher schriftlich der Leitung des Kindergartens zu übergeben. 
 
2. Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des Kindergartenjah-

res den Kindergarten besuchen, erübrigt sich eine schriftliche Abmeldung. 
Abweichend von Satz 1 kann das Betreuungsverhältnis eines Kindes, das zum Ende des lau-
fenden Kindergartenjahres in die Schule überwechselt, unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
nur bis spätestens zum Ende des Monats April gekündigt werden.  

 
3. Der Träger des Kindergartens (Gemeinde Jungingen) kann den Aufnahmevertrag mit einer 

Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen, 
 

• wenn das Kind den Kindergarten länger als vier Wochen unentschuldigt nicht mehr be-
sucht hat, 

• wenn die Eltern die in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten wiederholt nicht beachte-
ten, 

• wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinanderfolgende Monate nicht be-
zahlt wurde. 

 
 

§ 4 
Benutzungsgebühren (Elternbeitrag) 

 
Der Elternbeitrag ist in Form von monatlichen Benutzungsgebühren gemäß der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Kindergartens (Kindergartengebührensat-
zung) in der jeweils geltenden Fassung zu entrichten. 
 
 

§ 5 
Besuch des Kindergartens, Öffnungszeiten 

 
1. Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Sommerferien des Kindergar-

tens. 
 
2. Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Kindergarten regelmäßig besucht werden. 
 
3. Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, ist die Gruppen- oder Kindergartenlei-

tung zu benachrichtigen. 
 
4. Der Kindergarten ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen 

Feiertage und der Ferien des Kindergartens, geöffnet. Die regelmäßigen täglichen Öff-
nungszeiten werden durch Aushang im Kindergarten bekannt gegeben. 

5. Es wird gebeten, die Kinder entsprechend der örtlichen Regelung (siehe Aushang im Kin-
dergarten), jedoch keinesfalls vor der Öffnung zu bringen und pünktlich mit Ende der Öff-
nungszeiten abzuholen. Für Kinder in der Eingewöhnungszeit können besondere Abspra-
chen getroffen werden. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 6 
Ferien und Schließung des Kindergartens 

 
1. Zu Beginn des Kindergartenjahres werden vom Kindergarten-Team in Absprache mit dem 

Elternbeirat und dem Träger die Ferienzeiten festgelegt und den Eltern rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 
2. Muss der Kindergarten oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen Erkrankung 

oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben, werden die Eltern hiervon rechtzeitig 
unterrichtet.  

 
 

Der Träger des Kindergartens ist bemüht, eine über die Dauer von drei Tagen hinausge-
hende Schließung der Einrichtung oder der Gruppe zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die 
Einrichtung zur Vermeidung der Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen wer-
den muss. 

 
 

§ 7 
Versicherung 

 
3. Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gesetzlich 

gegen Unfall versichert 
 

• auf dem direkten Weg vom und zum Kindergarten, 
• während des Aufenthalts im Kindergarten, 
• während aller Veranstaltungen des Kindergartens außerhalb des Kindergartengeländes 

(Spaziergänge, Feste etc.). 
 
4. Alle Unfälle, die auf dem Weg zum und vom Kindergarten eintreten, müssen der Leitung des 

Kindergartens unverzüglich gemeldet werden. 
 
5. Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechselung der Garderobe und anderer per-

sönlicher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, 
die Sachen mit dem Namen des Kindes zu versehen. 

 
6. Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. Es wird 

deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
 
 

§ 8 
Regelung in Krankheitsfällen 

 
1. Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, 

Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten.  
 
2. Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer ansteckenden Krankheit 

(zum Beispiel Diphtherie, Masern, Röteln, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, Mumps, 
Tuberkulose, Kinderlähmung, Gelbsucht, übertragbare Erkrankungen von Augen, Haut oder 
Darm) muss der Leitung sofort Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem der Erkran-
kung folgenden Tag. Der Besuch des Kindergartens ist in jedem dieser Fälle ausgeschlos-
sen. 

 
3. Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit - auch in der Familie - den Kindergarten 

wieder besucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen (Anlage 3).  



§ 9 
Aufsicht 

 
1. Während der Öffnungszeiten des Kindergartens sind grundsätzlich die pädagogisch tätigen 

Mitarbeiter/innen für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
 
2. Die Aufsichtspflicht des Trägers des Kindergartens beginnt erst mit der Übernahme des 

Kindes durch die Betreuungskräfte im Kindergarten und endet mit dem Verlassen dessel-
ben. Auf dem Weg vom und zum Kindergarten sowie auf dem Heimweg obliegt die Auf-
sichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemäßen Übergang in 
den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  

 
Die Personensorgeberechtigten können durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Träger 
(Anlage 4) entscheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen darf.  

 
 

§ 10 
Elternbeirat 

 
Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit im Kindergarten 
beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien über die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte nach  
§ 5 des Kindergartengesetzes des Sozialministeriums vom 20. Januar 1983 / Anlage 5). 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Die Benutzungsordnung tritt am 01. September 2002 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Kindergar-
tenordnung vom 18.05.1987, zuletzt geändert durch Beschluss des Gemeinderates vom 
27.06.1994, ihre Gültigkeit. 



Anlage 1 
 

Kindergarten Jungingen 
 
Bescheinigung 
 

über die ärztliche Untersuchung 
nach § 4 Kindergartengesetz 
 
 
   

  Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum  
 
 
 
   
  Anschrift 
 
 
 
 
 
 
  Datum der Untersuchung   Art der Untersuchung 
 

  U ....................... 
 
  Gegen den Besuch des Kindergartens bestehen Das Untersuchungsergebnis ist den  

 Sorgeberechtigten mitgeteilt worden. 
  [ ] Bedenken. 
 
  [ ] keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Datum Stempel und Unterschrift des Arztes 
 
 
 

 

 



Anlage 2 
Kindergarten Jungingen 

 
 

Anmeldebogen 
 
1. Kind 
Name Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Straße, Hausnummer Staatsangehörigkeit 

PLZ, Ort 

Aufnahmedatum Austrittsdatum 

 
 
2. Eltern 

Name Sorgeberechtigt [ ] ja 
[ ] nein 

Mutter 

Wohnung Notfalltelefon 
privat 

 
am Arbeitsplatz 

Name Sorgeberechtigt [ ] ja 
[ ] nein 

Vater  

Wohnung Notfalltelefon 
privat 

 
am Arbeitsplatz 

 
 
3. Besondere Vermerke (z.B. Pflegeeltern) 
 
 
 

 
Die Benutzungsordnung wird zur Kenntnis genommen und anerkannt. 
 
• Wir versichern, dass in der Wohngemeinschaft des Kindes in den letzten sechs 

Wochen eine übertragbare Krankheit (z.B. Diphtherie, Masern, Röteln, Schar-
lach, Windpocken, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinderlähmung, Gelb-
sucht, übertragbare Erkrankungen von Augen, Haut oder Darm) nicht vorge-
kommen ist und dass auch gegenwärtig kein Verdacht einer solchen Krankheit 
vorliegt. 

• Ich verpflichte mich, das Kind sofort vom Besuch des Kindergartens zurückzu-
halten, wenn bei ihm oder in der Wohngemeinschaft des Kindes eine übertrag-
bare Krankheit auftritt oder sich der Verdacht einer solchen Krankheit ergibt. Er-
krankt das Kind an einer übertragbaren Krankheit oder wird es dessen verdäch-
tigt, wird die Leitung des Kindergartens unbeschadet sonstiger Meldepflichten 
unverzüglich benachrichtigt. 

 
Datum 
 

Unterschrift des Sorgeberechtigten Unterschrift des Sorgeberechtigten 
 



zu Anlage 2 
Kindergarten Jungingen 

 
 

Einzugsermächtigung für die Benutzungsgebühren 
 
Name und Anschrift des Kontoinhabers 

Name/n des Kindes / der Kinder 

 
 
Hiermit ermächtige ich die Gemeindekasse Jungingen widerruflich, die von mir 
geschuldeten monatlich im Voraus zu entrichtenden Benutzungsgebühren zu Las-
ten meines Kontos 
 
Bankleitzahl 
 
 
Bezeichnung des Kreditinstitutes 
 
 
Konto-Nummer 
 
im Lastschriftverfahren einzuziehen. 

 
Die Abbuchungsermächtigung umfasst 
 

• die Benutzungsgebühren für alle 12 Monate des Kindergartenjahres einschließ-
lich der Ferienmonate. Dies gilt auch während einer Krankheit wie beim Aus-
scheiden eines Kindes infolge Übertritt in die Grundschule. 

• die Benutzungsgebühren für alle im Kindergarten untergebrachten Kinder mei-
ner Familie. 

• die Benutzungsgebühr für den Folgemonat, wenn das Kind nicht rechtzeitig vor 
Beginn des neuen Monats für immer vom Kindergarten abgemeldet wird. 

• die Durchführung der Abbuchung zwischen dem 1. und 5. Tag des Fälligkeits-
monats. Ich verpflichte mich, zu den jeweiligen Abbuchungsterminen für ein aus-
reichendes Guthaben auf dem angegebenen Konto zu sorgen. 

 
 
Datum                                                 Unterschrift des Kontoinhabers 

 



Anlage 3 
 
 
 

 
Zurück an den 
 
Kindergarten Jungingen 
Lehrstr. 1 
 
72417 Jungingen 
 
 

 
 
 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 
 
Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum 

Anschrift  

 
 
 
Das Kind bzw. eine in der Wohngemeinschaft des Kindes lebende Person war 
an einer ansteckenden Krankheit erkrankt. Die Ansteckungsgefahr ist nach ärzt-
licher Untersuchung beendet. Gegen den Besuch des Kindergartens bestehen 
keine Bedenken. 
 
 
 
Datum 
 
 
 

Stempel und Unterschrift des Arztes 

 
 
 
 
 



Anlage 4 
 

Kindergarten Jungingen 
 
 

 Einverständniserklärung 
 
 

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum 

Anschrift  

 
• Wir geben unser Einverständnis, dass unser Kind nach der vereinbarten Betreu-

ungszeit allein nach Hause gehen darf. 
 
• Wir erklären, dass unser Kind von uns in den Umgang auch mit den möglichen 

Gefahren des Nachhausewegs vom Kindergarten eingewiesen ist. 
 
• Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei sonstigen Son-

dersituationen tragen wir Sorge, dass unser Kind abgeholt wird. Die Leitung des 
Kindergartens ist befugt, über solche Fälle zu entscheiden und die Abholung des 
Kindes zu verlangen. 

 
 
 

Datum 
 

 

Unterschrift des Sorgeberechtigten Unterschrift des Sorgeberechtigten 

 
 
 
 
 

 
Eingang beim Kindergarten Jungingen 

 
 Datum    Stempel / Handzeichen 

 
 
 

 

 
 
 
 



Anlage 5 
 
 

Auszug aus dem Kindergartengesetz 
 
§ 5 
Elternbeirat 
 
(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit 

und stellen den Kontakt zum Elternhaus her. 
(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbeiräte 

zusammenschließen. 
 
 
 

Richtlinien über die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte 
nach § 5 des Kindergartengesetzes des Sozialministeriums vom 
20. Januar 1983 
 
1. Allgemeines 
 

1.1 Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der in den Kindergarten aufgenommenen 
Kinder. 

1.2 Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch Erziehungsberechtigte, deren Sorge für die 
Person des Kindes anstelle der Eltern zusteht. 

 
2. Bildung des Elternbeirats 
 

2.1 Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in den Kindergarten aufgenomme-
nen Kinder nach Beginn des Kindergartenjahres vom Träger einberufen. 

2.2 Der Elternbeirat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe wäh-
len aus ihrer Mitte ein Mitglied. Sind weniger als drei Gruppen vorhanden, wählen alle 
Eltern aus ihrer Mitte ein bzw. zwei weitere Mitglieder. 

2.3 Das Wahlverfahren bestimmen im Übrigen die Eltern. 
2.4 Der Elternbeirat wählt aus der Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
2.5 Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Bis zur Wahl des neuen 

Elternbeirats führt der bisherige Elternbeirat die Geschäfte weiter. 
2.6 Scheidet ein Kind eines Mitglieds (Vertreters) des Elternbeirats vor Ablauf der Amtszeit 

aus, endet mit dem Ausscheiden auch die Mitgliedschaft im Elternbeirat. 
 
3. Aufgaben des Elternbeirats 
 

3.1 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit im Kindergarten zu unterstützen  
und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Elternhaus und Träger zu fördern. 

3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Bildung und Er-
ziehung im Kindergarten verwirklicht wird. Er hat zu diesem Zweck insbesondere 
3.2.1 das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele des Kindergar-

tens zu wecken, 
3.2.2 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und dem 

Träger oder der Leitung des Kindergartens zu unterbreiten, 
3.2.3 sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie für 

die sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen und 
3.2.4 das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit des Kindergartens und seiner 

besonderen Bedürfnisse zu gewinnen. 



4. Sitzungen des Elternbeirates 
 

4.1 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch mindes-
tens zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist von seinem Vorsitzenden einzu-
berufen, wenn der Träger, mindestens zehn Eltern oder zwei seiner Mitglieder unter 
Benennung der Besprechungspunkte dies verlangen. 

4.2 Verlangen die Eltern die Einberufung des Elternbeirates, ist ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, ihr Anliegen dem Elternbeirat vorzutragen. 

4.3 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die pädagogischen Mitarbeiter des Kinder-
gartens und Vertreter des Trägers nach Bedarf eingeladen werden. 

 
5. Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Kinderg arten 
 

5.1 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger 
des Kindergartens zusammen. 

5.2 Der Träger sowie die Leitung des Kindergartens informieren den Elternbeirat über alle 
wesentlichen Fragen der Bildung und Erziehung im Kindergarten, insbesondere soweit 
sie das pädagogische Programm, die Organisation und die Betriebskosten betreffen. 

5.3 Der Elternbeirat ist vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der Festsetzung 
der Elternbeiträge im Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelungen, der Fest-
legung von Grundsätzen über die Aufnahme der Kinder in den Kindergarten sowie vor 
der Einführung neuer pädagogischer Programme zu hören. 

 
6. Weitere Bestimmungen 
 

6.1 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über seine Tätigkeit. 
6.2 Der Träger sowie die Leitung des Kindergartens unterrichten und beraten die Eltern 

allgemein oder im Einzelfall, soweit sich dafür aus der Bildungs- und Erziehungsaufga-
be des Kindergartens ein Bedürfnis ergibt. 

6.3 Der Träger des Kindergartens soll zusammen mit dem Elternbeirat und nach Anhörung 
der Leitung des Kindergartens den Eltern Gelegenheit geben, Fragen der Elementarer-
ziehung gemeinsam zu erörtern. 

 
 
7. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien sind ab 01. Januar 1983 anzuwenden. 

 


